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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Christoph KOROSEC als Einzelrichter über die Beschwerde

von XXXX , XXXX , StA. Ghana, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 14.07.2020, Zl.

1050024206-200240802, zu Recht erkannt:

A) Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides wird mit der Maßgabe stattgegeben, dass

Spruchpunkt III. lautet: "Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 FPG wird gegen Sie ein auf die Dauer von fünf Jahren befristetes

Einreiseverbot erlassen."

Im Übrigen wird die Beschwerde mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass Spruchpunkt II. wie folgt zu

lauten hat: „Es wird gemäß § 52 Absatz 9 FPG festgestellt, dass Ihre Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Ghana zulässig

ist.“

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vom 14.07.2020 wurde gegen den Beschwerdeführer

(BF) gemäß § 52 Abs. 4 FPG iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung erlassen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 52 Abs. 9
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FPG wurde festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach (Ghana fehlt) zulässig sei (Spruchpunkt II.).

Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 FPG wurde gegen den BF ein auf die Dauer von 7 Jahren befristetes Einreiseverbot

erlassen (Spruchpunkt III.) und gemäß § 55 Abs. 4 FPG keine Frist für die freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt IV.).

Gemäß § 18 Abs. 2 Z 1 BFA-VG wurde einer Beschwerde gegen die Rückkehrentscheidung die aufschiebende Wirkung

aberkannt (Spruchpunkt V.).

Der BF erhob durch seine rechtliche Vertretung fristgerecht Beschwerde.

Die gegenständliche Beschwerde ist am 05.08.2020 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der BF ist Staatsangehöriger von Ghana und hat bis 2015 in seinem Heimatstaat gelebt. Seine Identität steht fest.

In Ghana hat der BF 12 Jahre die Schule besucht und ca. 15 Jahre als Tontechniker gearbeitet. Er spricht seine

Muttersprache Twi, Englisch und Deutsch. In Ghana leben noch seine Eltern und ein Bruder, mit denen der BF

regelmäßig Kontakt hat. Er unterstützt seinen Vater finanziell.

Dem BF wurde aufgrund einer Heirat mit einer österreichischen Staatsbürgerin am 03.02.2015 der Aufenthaltstitel

„Familienangehöriger“ ausgestellt. Seit dem 10.03.2015 ist er im Bundesgebiet gemeldet und hat sich hier auch

durchgehend aufgehalten.

Der BF ist verheiratet, lebt aber getrennt von seiner Gattin. Die Gattin strebt eine Scheidung der kinderlosen Ehe an.

Derzeit wohnt der BF gemeinsam mit einem Freund aus Ghana. Er verfügt über keine schützenswerten familiären oder

privaten Bindungen in Österreich. Der BF spricht zwar Deutsch und besucht regelmäßig Deutschkurse. Besondere

Integrationsbemühungen in die österreichische Gesellschaft sind jedoch nicht feststellbar. Im Wesentlichen besteht

sein Freundeskreis aus Personen aus Ghana. Er besucht auch monatlich einen ghanaischen Kulturverein. Er war

insgesamt ca. 17 Monate erwerbstätig. Seit 06.07.2020 ist er bei einer PersonalleasingPrma gemeldet. Eine

durchgehende regelmäßige Beschäftigung kann nicht festgestellt werden.

Der BF ist wegen Gewalttätigkeiten gegenüber seiner Gattin wiederholt bestraft worden. So wurde der BF am

24.01.2018 von einem Landesgericht wegen Ausübung fortgesetzter Gewalt gegenüber seiner Gattin zu einer

bedingten Freiheitsstrafe von 4 Monaten, auf eine Probezeit von 3 Jahren verurteilt. In der Folge wurde er am

19.05.2020 von einem Landesgericht wegen Körperverletzung gegenüber seiner Gattin zu einer bedingten

Freiheitsstrafe von 6 Monaten, auf eine Probezeit von 3 Jahren verurteilt. Die Probezeit für die erste Strafe wurde auf 5

Jahre verlängert.

Im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat droht dem BF kein reales Risiko einer Verletzung der Art. 2 oder 3 der

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (in der Folge EMRK), oder der Protokolle Nr. 6 oder

Nr. 13 zur Konvention. Es ist ihm zumutbar in Ghana zu leben.

Es kann keine wie immer geartete existentielle Gefährdung des BF im Fall seiner Rückkehr in die Heimat festgestellt

werden. Der BF hat Berufserfahrung im Heimatstaat und ist arbeitsfähig, sodass er im Herkunftsstaat zumindest durch

einfache Arbeit das nötige Einkommen erzielen könnte, um sich eine Existenzgrundlage zu schaffen. Zudem verfügt der

BF in Ghana über ein familiäres Netzwerk. Beim BF liegen gegenwärtig auch keine schweren Erkrankungen vor. Der

Ordnung halber wird im Hinblick auf die derzeit bestehende Pandemie, aufgrund des Corona-Virus, festgestellt, dass

der BF nicht unter die Risikogruppe der Personen über 65 Jahren und der Personen mit Vorerkrankungen fällt und dies

auch nicht behauptet wurde.

Aufgrund des Verhaltens des BF, wird festgestellt, dass das Einreiseverbot dem Grunde nach gerechtfertigt ist. Das

Einreiseverbot ist jedoch der Höhe nach nicht gerechtfertigt.

Hinweise auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen

Gründen kamen nicht hervor.

Die Situation im Herkunftsland hat sich seit dem Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung der Behörde in den

gegenständlich relevanten Punkten nicht entscheidungswesentlich verändert. Es wird festgestellt, dass Ghana als ein

sicherer Herkunftsstaat gilt.
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Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat (Auszug aus dem aktuellen Länderinformationsblatt der

Staatendokumentation zu Ghana vom 15.06.2020, gekürzt und bereinigt):

Politische Lage:

Ghana ist eine Präsidialdemokratie (AA 24.2.2020a; vgl. GIZ 5.2020a). Die aktuelle Regierungspartei New Patriotic Party

(NPP) um Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo verfügt über eine absolute Mehrheit im Parlament (AA 24.2.2020).

Ghana blickt seit 1992 auf eine Reihe demokratischen Standards entsprechenden Wahlen zurück. Zum letzten

Machtwechsel kam es nach den Wahlen am 07.12.2016, bei denen sich die damalige oppositionelle New Patriotic Party

(NPP) deutlich gegen die damalige Regierungspartei National Democratic Congress (NDC) durchsetzen konnte. Seither

verfügt die NPP über 171 der 275 Parlamentssitze, der NDC über 104 (AA 29.2.2020).

Die größte Oppositionspartei ist der National Democratic Congress (NDC). Andere Parteien sind im Parlament nicht

vertreten. Die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sind für Dezember 2020 geplant (AA 24.2.2020a).

Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo hat mit seiner Ankündigung, Ghana wirtschaftlich auf eigene Füße zu stellen

und mittelfristig von Entwicklungszusammenarbeit unabhängig zu machen („Ghana Beyond Aid“) hohe Erwartungen

geweckt, einige Wahlversprechen, wie z.B die SchaRung vieler neuer Arbeitsplätze, sind jedoch unerfüllt (AA 29.2.2020).

Die Schwerpunkte des Leitmotives “Ghana Beyond Aid” liegen auf der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Trotz

makroökonomischer Erfolge und überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum bleiben große Herausforderungen wie

eine hohe Staatsverschuldung, SchaRung von Arbeitsplätzen, Bekämpfung von Korruption und eine wachsende soziale

und regionale Ungleichheit bestehen (AA 24.2.2020a).

Die Verfassung des Regierungssystems der Republik Ghana vom 7.1.1993 garantiert Parteienpluralismus,

Gewaltenteilung und die Menschenrechte. Der Staatspräsident ist zugleich Regierungschef und Oberbefehlshaber der

Streitkräfte. Seine Amtszeit beträgt vier Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Der Staatspräsident ernennt die

Mitglieder des Kabinetts, die aber vom Parlament bestätigt werden müssen. Neben der Regierung gibt es einen 25-

köpPgen Staatsrat (Council of State), der bei der Gesetzgebung und wichtigen Personalentscheidungen eine beratende

Funktion einnehmen kann. Des Weiteren gibt es einen Nationalen Sicherheitsrat, besetzt mit dem Staatspräsidenten,

seinem Stellvertreter, mehreren Ministern, Spitzen des Militärs und der Polizei sowie der Nachrichtendienste (GIZ

5.2020a).

Die Legislative besteht aus einem Einkammerparlament mit derzeit 275 Abgeordneten. Darüber hinaus verfügt jede

Region über ein „House of Chiefs“ und „District Assemblies“. Für die Parlamentswahlen gilt das Mehrheitswahlrecht,

somit erhält der jeweilige Wahlkreiskandidat mit den meisten Stimmen das Mandat. Wiederwahl ist unbeschränkt

möglich. Die Legislaturperiode beträgt vier Jahre und deckt sich mit der Amtszeit des Staatspräsidenten. Die

Wahlkommission hat durch ihre Kompetenz und Unabhängigkeit maßgeblich zur politischen Stabilisierung Ghanas

beigetragen (GIZ 5.2020a).

Sicherheitslage:

Ghana kann als relativ stabil bezeichnet werden (EDA 15.6.2020). Es besteht insbesondere im Norden (Northern

Region, North-East, Savannah Region, Upper West and Upper East) eine erhöhte Gefahr terroristischer Gewaltakte und

Entführungen, nicht zuletzt durch Einsickern von terroristischen oder kriminellen Gruppen aus Burkina Faso (AA

15.6.2020; vgl. EDA 15.6.2020). In den nördlichen Landesteilen besteht die Gefahr von Auseinandersetzungen zwischen

lokalen Bevölkerungsgruppen (AA 15.6.2020; vgl. EDA 15.6.2020), die in einzelnen Fällen Todesopfer und Verletzte

gefordert haben (EDA 15.6.2020). Ausnahmezustand und Ausgangssperren werden je nach Lage kurzfristig verhängt

(EDA 15.6.2020). Außerdem kann das Risiko von Entführungen nicht ausgeschlossen werden (EDA 15.6.2020).

…

Bewegungsfreiheit

Die Bewegungsfreiheit ist durch die Verfassung garantiert und dieses Recht wird von der Regierung auch in der Praxis

respektiert (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 11.3.2020). Die Verfassung garantiert weiters Auslandsreisen, Auswanderung

sowie die Rückkehr und die Regierung respektiert diese Rechte in der Praxis (USDOS 11.3.2020; vgl. UKHO 5.2020).

Grundversorgung

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist trotz weit verbreiteter Armut gewährleistet (AA



29.2.2020). Ghana besitzt inzwischen den 'Lower-Middle-Income Status', was auf die positiven Veränderungen im Land

in der ansonsten krisenanfälligen westafrikanischen Subregion hinweist. Ghanas Außenhandel konzentriert sich auf

Südafrika, die EU, China, Indien, die USA und Vietnam. Sowohl die Handels- als auch Leistungsbilanz sind negativ. Fast

die Hälfte der Agrar- und Bergbauprodukte (Kakao, Edelhölzer, Gold, Erze, Erdöl) gehen nach Südafrika und in die EU

(GIZ 6.2020b). Die wirtschaftliche Lage hat sich weiter stabilisiert. Ghana leidet immer noch unter einer relativ hohen

InVationsrate in den letzten Jahren, die sich von knapp 17,7% im Jahr 2015 auf 8% im Jahr 2019 reduzierte. Die

Gesamtverschuldung Ghanas betrug 2019 ca. 58,5% des BIP. Das BudgetdePzit beläuft sich 2019 auf ca. 4,7% des BIP

(Vorjahr 4,3%) (AA 29.2.2020; vgl. Bloomberg 18.9.2019).

Die Energieressourcen Ghanas beschleunigen wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformationsprozesse in einer

noch immer agrarisch strukturierten Wirtschaft. Die anhaltende Land-Stadt-Migration in die beiden riesigen

Ballungsräume Accra und Kumasi zeugt von diesen Veränderungsprozessen, denen auch die Landwirtschaft

unterworfen ist. Einerseits befeuern sie den Dienstleistungsbereich und weiten andererseits den informellen Sektor

aus. Trotz zahlreicher positiver Tendenzen liegt ein selbsttragendes Wachstum noch immer in weiter Ferne, so dass

Ghana auch in absehbare Zukunft internationale Unterstützung benötigt. Steigende Direktinvestitionen aus dem

Ausland, insbesondere auch aus China, üppige Transferleistungen von Staatsbürgern und aus Ghana stammenden

Personen in der Diaspora in Übersee, wachsender Tourismus und Kredite bei den einschlägigen internationalen

Entwicklungsinstitutionen wie Weltbank, IWF und Afrikanischer Entwicklungsbank, tragen wesentlich zum Wachstum

und zur Modernisierung bei. Dennoch bestehen, trotz merklichem Reformwillen, erhebliche DePzite wie der Index

Doing Business der Weltbank 2019 zeigt, der Ghana auf Platz 118 von 190 Ländern, lediglich im hinteren Mittelfeld

ansiedelt (GIZ 6.2020b).

Der nationale Trilaterale Ausschuss, welches sich aus Vertretern von Regierung, Arbeitnehmern und Arbeitgebern

zusammensetzt, legte einen Mindestlohn fest. Der Mindestlohn liegt über der Armutsgrenze der Regierung. Viele

Unternehmen hielten sich jedoch nicht an das neue Gesetz. Diese Bestimmungen gelten jedoch nicht für

Akkordarbeiterinnen, Hausangestellte in Privathaushalten oder andere, die im informellen Sektor arbeiten. Im Jahr

2015 waren etwa 90% der Erwerbstätigen im informellen Sektor beschäftigt, darunter kleine und mittlere

Unternehmen wie Produzenten, Groß- und Einzelhändler sowie Dienstleister, die sich aus mitarbeitenden

Familienmitgliedern, Gelegenheitsarbeitern, Hausangestellten und Straßenhändlern zusammensetzen. Die meisten

dieser Arbeitnehmer sind Selbständige (USDOS 11.3.2020). Laut Human Development Report 2019, leben ca. 30% der

Bevölkerung unter der Armutsgrenze (AA 29.2.2020). Innerhalb des Landes im Allgemeinen ist die Verteilung des

Wohlstands relativ ungleichmäßig. Bisher hat das Wachstum in bestimmten Gebieten, insbesondere bei den

AgrarrohstoRen, die Vorteile auf einen größeren Teil der Bevölkerung verteilt, während sich andererseits im

Allgemeinen der Wohlstand für einige wenige kontinuierlich überproportional angehäuft hat. Es bleibt abzuwarten,

inwieweit die Politik der neuen Regierung zur Linderung der bitteren Armut beitragen wird (BTI 29.4.2020).

Medizinische Versorgung

Die medizinische Versorgung im Lande ist mit Europa nicht zu vergleichen und vielfach technisch, apparativ und/oder

hygienisch problematisch. Außerhalb der großen Zentren Kumasi und Accra fehlen vielerorts ausgebildete Fachärzte.

Die ärztliche Versorgung in Accra ist zufriedenstellend. Die Stadt ist Sitz eines Regionalarztes und Ärzte fast aller

Fachrichtungen sind in den großen Krankenhäusern und im privaten Sektor vorhanden (AA 15.6.2020). Die

medizinische Versorgung in Ghana unterscheidet sich wesentlich im ländlichen und urbanen Bereich. Die ländliche

Gesundheitsversorgung wird hauptsächlich durch staatliche Regional- und Provinzhospitäler oder kirchliche

Gesundheitseinrichtungen gewährleistet, allerdings nur für diejenigen, für die sie erschwinglich und erreichbar ist.

Darüber hinaus gibt es einige Diagnostikzentren mit neuesten bildgebenden Verfahren wie CT, Kernspintomographie,

digitales Röntgen etc., obwohl auch einige Fachgebiete im urbanen Bereich unterversorgt sind und es zu Engpässen

kommt. Viele städtische Apotheken haben ein breites Produktangebot und können, falls notwendig, auch schnell

spezielle Medikamente einführen. Für häuPge Infektionskrankheiten (Malaria, Tuberkulose, HIV, Lepra) gibt es

nationale Kontrollprogramme und mittels internationale Hilfe (Global Fund, USAID, EU) konnte im ganzen Land ein

Netzwerk von Kliniken entstehen, wo flächendeckend Behandlungen durchgeführt werden (AA 29.2.2020).

Mit der 2006 eingeführten staatlichen Krankenversicherung NHIS (National Health Insurance Service) soll z. B. in

staatlichen Einrichtungen die Behandlung von Kindern unter fünf Jahren und von Schwangeren kostenfrei sein. Eine

Basisversorgung ist somit gewährleistet, wenn auch nicht in allen Bereichen der Medizin. Für 2012 belief sich die Zahl



der registrierten Mitglieder auf 8,8 Mio. Allerdings hat ein großer Anteil der Registrierten aufgrund ihrer

Einkommenssituation Anrecht auf freie Behandlung und bezahlen sehr niedrige bzw. gar keine Beiträge, was zu

erheblichen Engpässen bei den Kassen führt. Der Ärzteverband Ghanas (GMA) warnt seit Jahren vor einem Kollaps der

NHIS, da die laufenden Kosten der staatlichen Krankenhäuser und Ärzte nicht gedeckt werden könne. Viele Patienten

werden selbst innerhalb des NHIS nur dann behandelt, wenn sie für die medizinischen Leistungen – im Regelfall im

Voraus - zusätzlich bezahlen (lt. WHO Schätzung durchschnittlich 40% der Versicherten) (AA 29.2.2020).

Rückkehr

Die Stellung eines Asylantrags im Ausland führt bei der Rückkehr nicht zu staatlichen Repressionen. Für unbegleitete

minderjährige Rückkehrer bestehen Aufnahmemöglichkeiten über das „Department of Social Welfare“ (staatliche

Wohlfahrtsbehörde) und ein privates Kinderheim (AA 29.2.2020).

Die unterstützte freiwillige Rückkehr und Reintegration (AVRR) ist eine der Kernaufgaben von IOM und ist Teil eines

umfassenden Ansatzes zur Migrationssteuerung, der seit 2002 in Ghana angeboten wird. Im Rahmen ihrer AVRR-

Programme leistet IOM administrative, logistische und Pnanzielle Unterstützung - einschließlich

Wiedereingliederungshilfe - für Migranten, die nicht in ihrem Gast- und Transitland bleiben können oder wollen und

sich freiwillig für die Rückkehr in ihre Herkunftsländer entscheiden. Darüber hinaus bieten die AVRR-Programme

wirtschaftliche, soziale und psychosoziale Unterstützung, um die Wiedereingliederung von Migranten zu erleichtern.

Dazu gehören Sachleistungen, Hilfe bei der Entwicklung und Umsetzung eines Businessplans für die Gründung eines

Kleinunternehmens sowie die Unterstützung bei der Weiterbildung in der Schule oder durch Berufsausbildung. Zu den

Wiedereingliederungsaktivitäten gehören auch die psychosoziale Beratung, medizinische Hilfe, die Anbindung von

Rückkehrern an Unterstützungssysteme, die Durchführung von kollektiven (Rückkehrergruppen) und

gemeindebasierten Projekten, sowie die Überwachung des Wiedereingliederungsprozesses. Damit Migranten eine

nachhaltige Rückkehr erreichen können, werden sie ermutigt, sich aktiv am Wiedereingliederungsprozess zu beteiligen

(IOM 9.2018).

2. Beweiswürdigung

Der Verfahrensgang und die Feststellungen ergeben sich aus dem unbedenklichen Akteninhalt der vorgelegten

Verwaltungsakte der belangten Behörde und des vorliegenden Gerichtsaktes des Bundesverwaltungsgerichts.

Die Identität des BF steht fest und ergibt sich aus der IZR-Abfrage und aus dem ausgestellten Aufenthaltstitel.

Die Feststellungen zu den strafrechtlichen Verurteilungen des BF, ergibt sich aus der Strafregisterauskunft zum

Zeitpunkt der Entscheidung und den vorliegenden Urteilen (vgl. AS 73ff).

Das Bundesverwaltungsgericht folgt bei den maßgeblichen Feststellungen der schlüssigen Beweiswürdigung des

angefochtenen Bescheides. Seitens des BFA wurde zu Recht festgestellt, dass die rechtskräftigen und wiederholten

Verurteilungen eine eindeutige Missachtung der österreichischen Rechtsordnung zeigen.

Der BF wurde erstmals am 24.01.2018 wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine Gattin rechtskräftig verurteilt.

Im Urteil wurde ausgeführt, dass diese Gewaltausübung bereits im März 2015, somit mit Beginn des Aufenthalts in

Österreich, begonnen habe. Als mildernd wurde zwar das Geständnis gewertet, als erschwerend aber der besonders

lange Tatzeitraum.

Etwas mehr als 2 Jahre später folgte eine weitere Verurteilung wegen Körperverletzung an seiner Gattin. Laut Urteil

habe die Gewalt gegen die Gattin bereits im November 2018 begonnen, also nur 10 Monate nach der ersten

Verurteilung. Bei den Strafbemessungsgründen wurden daher auch keine mildernden Umstände mehr geltend

gemacht, als erschwerend jedoch wurde die einschlägige Vorstrafe, das ZusammentreRen mehrerer Straftaten und die

Tatbegehung gegen Angehörige bewertet.

Bei der Einvernahme am 24.06.2020 konnte auch, entgegen den Ausführungen in der Beschwerde, festgestellt werden,

dass dem BF diesbezüglich das Unrechtsbewusstsein fehlt.

Auf Grund der oben genannten Strafhandlungen und der Art der Begehung ist zu ersehen, dass der BF oRensichtlich

zumindest in der Beziehung zu einer Partnerin dazu neige, in KonViktsituationen gewaltsame Lösungen zu suchen. Da

KonVikte in Beziehungen häuPg auftreten können und der BF in solchen Situationen oRensichtlich nicht vor



Gewalthandlungen zurückschrecke, sei von einer negativen Gefährlichkeitsprognose auszugehen. Eine daraus

resultierende schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit erscheine daher evident.

Auch die Angaben, dass der BF sich mit seiner Gattin versöhnt hätte und die Miete einer gemeinsamen Wohnung

planen würde, konnten bei der Zeugeneinvernahme der Gattin nicht verifiziert werden (vgl. AS 87f).

Durch die wiederholte Tatbegehung gleicher Art zeige der BF, dass er nicht gewillt sei, sich an Rechtsvorschriften in

Österreich zu halten.

Aufgrund einer Interessensabwägung kam die Behörde daher zu Recht zum Ergebnis, dass die Interessen des

österreichischen Staates in Bezug auf die Sicherheit der Bürger bzw. Gefahr für die Gemeinschaft die Interessen des BF

überwiegen.

Im konkreten Fall ist auch die sofortige Ausreise im Interesse der öffentlichen Ordnung dringend geboten.

Ebenso ist ein Einreiseverbot dem Grunde nach gerechtfertigt, da der BF zweimal aufgrund der gleichen schädlichen

Neigung rechtskräftig verurteilt wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass der BF seine Gattin über einen sehr langen

Zeitraum misshandelt und verletzt hat sowie mangelnde Reue zeigt. Trotz der Gefährlichkeit des BF wird vom

Bundesverwaltungsgericht ein für die Dauer von fünf Jahren befristetes Einreiseverbot - in Abwägung der Schwere der

Tat und der Höhe des Strafausmaßes von nicht über 6 Monaten – als ausreichend beurteilt.

Die festgestellten familiären und persönlichen Verhältnisse des BF in Österreich ergeben sich aus seinen Angaben und

jenen seiner Gattin. Der arbeitsfähige BF hat bisher fast sein gesamtes Leben in Ghana verbracht, wobei sich dort

weiterhin die Eltern und ein Bruder aufhalten und sohin von einem bestehenden familiären Netz auszugehen ist. In

Österreich lebt zwar die Gattin, beide leben jedoch getrennt und die Gattin strebt eine Scheidung an.

Die unregelmäßige Beschäftigung des BF seit der Einreise in Österreich ergibt sich aus einer Anfrage der Behörde an

die Sozialversicherung (vgl. AS 89R). Daraus geht hervor, dass er seit 2015 ca. 17 Monate beschäftigt war. Nunmehr ist

der BF seit 06.07.2020 bei einer Personalleasingfirma gemeldet.

Ein aktuelle ZMR-Abfrage ergibt, dass der BF derzeit nicht mit seiner Gattin zusammenlebt.

Es wurden in der Beschwerde keine substantiierten Einwendungen vorgebracht, die einen weiteren Aufenthaltstitel in

Österreich rechtfertigen würden.

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand des BF ergeben sich aus seinen Angaben. Diesbezüglich wurde kein

Vorbringen erstattet, welches geeignet wäre, den Schutzbereich des Art. 3 EMRK zu tangieren.

Die oben getroRenen Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat ergeben sich aus dem Länderinformationsblatt der

Staatendokumentation im angefochtenen Bescheid. Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten

Erkenntnisquellen sowie des Umstandes, dass diese Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander

unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne

wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln.

Die vom BFA zur Lage in Ghana getroRenen Feststellungen basieren auf Berichten angesehener staatlicher und

nichtstaatlicher Einrichtungen und stellen angesichts des bereits Ausgeführten im konkreten Fall eine ausreichende

Basis zur Beurteilung des Vorbringens des BF dar. Es liegen auch sonst keine Anhaltspunkte vor, dass sich die Situation

im Herkunftsland seit dem Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung in den gegenständlich relevanten Punkten

entscheidungswesentlich verändert hat.

Auch im Hinblick auf die weltweite Ausbreitung des COVID-19 Erregers kann unter Zugrundelegung der medial

ausführlich kolportierten Entwicklungen in Ghana keine derartige Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick auf eine

Gefährdung nach Art. 3 EMRK eine entscheidungsrelevante Lageänderung erkennen lässt. Unabhängig davon liegen

sowohl im Hinblick auf Alter als Gesundheitszustand des BF keine Anhaltspunkte vor, wonach dieser bei einer

allfälligen COVID-19 Infektion einer besonderen Risikogruppe angehören würde.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

Zu Spruchpunkt I.:

Gemäß § 52 Abs. 4 Z 1 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich rechtmäßig im
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Bundesgebiet aufhält, mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn nachträglich ein Versagungsgrund

gemäß § 60 AsylG 2005 oder § 11 Abs. 1 und 2 NAG eintritt oder bekannt wird, der der Erteilung des zuletzt erteilten

Aufenthaltstitels entgegengestanden wäre.

Gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 dürfen Aufenthaltstitel einem Fremden nur erteilt werden, wenn der Aufenthalt des Fremden

nicht öffentlichen Interessen widerstreitet.

Die belangte Behörde hat zu Recht festgestellt, dass der Aufenthalt des BF aufgrund der einschlägigen strafrechtlichen

Verurteilungen wegen Gewalt gegen seine Gattin dem öRentlichen Interesse widerstreitet. Es hätte dem BF sowohl am

05.02.2020 als auch am 04.02.2019 ein Aufenthaltstitel nicht erteilt werden dürfen.

Bei der Prüfung der Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung ist eine gewichtende Abwägung des öRentlichen Interesses

an einer Aufenthaltsbeendigung mit den gegenläuPgen privaten und familiären Interessen des Fremden, insbesondere

unter Berücksichtigung der in § 9 Abs. 2 BFA-VG genannten Kriterien vorzunehmen. Dabei sind die Umstände des

Einzelfalles unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen.

Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK sind gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG

insbesondere zu berücksichtigen, die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige

Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war (Z 1), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (Z 2), die

Schutzwürdigkeit des Privatlebens (Z 3), der Grad der Integration (Z 4), die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden (Z

5), die strafgerichtliche Unbescholtenheit (Z 6), Verstöße gegen die öRentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des

Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts (Z 7), die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in

einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (Z 8) und die

Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen

Verzögerungen begründet ist (Z 9).

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung

und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der EingriR einer öRentlichen Behörde in die Ausübung dieses

Rechts nur statthaft, insoweit dieser EingriR gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öRentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl

des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der

Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Bei dieser Interessenabwägung sind - wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der Judikatur der Gerichtshöfe

des öRentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird - insbesondere die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und

die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, die Bindungen zum Heimatstaat, die

strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die öRentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-,

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren sowie die Frage zu berücksichtigen, ob die

Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen

begründet ist (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07-9; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; VwGH 26.01.2006, 2002/20/0423).

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind die Staaten im Hinblick

auf das internationale Recht und ihre vertraglichen VerpVichtungen befugt, die Einreise, den Aufenthalt und die

Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80 ua, EuGRZ 1985, 567;

21.10.1997, Boujlifa, Zl. 25404/94; 18.10.2006, Üner, Zl. 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 1638/03; 31.07.2008,

Omoregie ua., Zl. 265/07). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, Aufenthalt und Einbürgerung in

einem bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00; 28.06.2011, Nunez, Zl. 55597/09).

Vom BegriR des "Familienlebens" in Art 8 EMRK ist nicht nur die Kernfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern

umfasst, sondern zB. auch Beziehungen zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, Appl. 8986/80, EuGRZ 1982, 311)

und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 6.10.1981, Appl. 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies

allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von

vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein

ausreichend intensives Familienleben iSd. Art 8 EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen
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Umständen, von der konkreten Lebenssituation abhängig. Der BegriR des "Familienlebens" in Art 8 EMRK setzt daher

neben der Verwandtschaft auch andere, engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität

aufweisen. So ist etwa darauf abzustellen, ob die betreRenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer

Haushalt vorliegt oder ob sie (Pnanziell) voneinander abhängig sind (vgl etwa VwGH 26.1.2006, 2002/20/0423; 8.6.2006,

2003/01/0600; 26.1.2006, 2002/20/0235, worin der Verwaltungsgerichtshof feststellte, dass das Familienleben zwischen

Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, wenn das Kind

weiter bei den Eltern lebt).

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche

Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. EGMR 16.06.2005, Fall

Sisojeva ua., Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554). In diesem Zusammenhang komme dem Grad der sozialen Integration

des Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu.

Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle,

wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessenabwägung im speziellen

Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, in ÖJZ 2007, 852 R,

aber auch VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, um

daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten, so im Ergebnis auch VfGH 12.06.2013, Zl.

U485/2012). Die Umstände, dass ein Fremder perfekt Deutsch spricht sowie sozial vielfältig vernetzt und integriert ist,

stellen keine über das übliche Maß hinausgehenden Integrationsmerkmale dar (Hinweis E 26. November 2009,

2008/18/0720). Auch die strafgerichtliche Unbescholtenheit (vgl. § 66 Abs. 2 Z. 6 FrPolG 2005) vermag die persönlichen

Interessen des Fremden nicht entscheidend zu stärken (VwGH 25.02.2010, Zl. 2010/18/0029). Vom

Verwaltungsgerichtshof wurde im Ergebnis auch nicht beanstandet, dass in Sprachkenntnissen und einer

Einstellungszusage keine solche maßgebliche Änderung des Sachverhalts gesehen wurde, die eine Neubeurteilung im

Hinblick auf Art. 8 MRK erfordert hätte (vgl. VwGH 19.11.2014, Zl. 2012/22/0056; VwGH 19.11.2014, Zl. 2013/22/0017).

Im gegenständlichen Fall ist der BF Anfang 2015 legal mit einem Aufenthaltstitel (Familienangehöriger) eingereist und

hat sich bis jetzt legal in Österreich aufgehalten.

Dem BF wurde aufgrund seiner Heirat mit einer österreichischen Staatsbürgerin am 03.02.2015 der Aufenthaltstitel

„Familienangehöriger“ ausgestellt. Zuletzt wurde dieser Aufenthaltstitel von einer Bezirkshauptmannschaft am

05.02.2020 verlängert. Lediglich aufgrund der Ehe mit einer Österreicherin darf sich der BF in Österreich aufhalten.

Im konkreten Fall lebt der BF aber von der Gattin getrennt. Ein gemeinsamer Haushalt besteht seit Oktober 2019 nicht

mehr und die Gattin beabsichtigt sich scheiden zu lassen. Gegen ein aufrechtes Familienleben spricht insbesondere

die der Verurteilung zugrundeliegenden gegen die Gattin gerichtete Straftaten, die zweimal zu einer strafgerichtlichen

Verurteilung führten, zuletzt am 19.05.2020.

Daher ist eine Fortsetzung des Familienlebens zumindest seitens der Gattin nicht wahrscheinlich. Weitere familiäre

Anknüpfungspunkte in Österreich hat der BF nicht.

Es liegt somit kein schützenswertes Familienleben in Österreich vor.

Zweifelsfrei steht fest, dass ein Privatleben in Österreich vorliegt. Der BF hat in Österreich Anknüpfungspunkte in Form

eines Freundeskreises sowie aufgrund seiner Erwerbstätigkeit. Derzeit wohnt der BF gemeinsam mit einem Freund aus

Ghana. Der BF spricht zwar Deutsch und besucht regelmäßig Deutschkurse. Im Wesentlichen besteht sein

Freundeskreis aus Personen aus Ghana. Er besucht auch monatlich einen ghanaischen Kulturverein. Er war insgesamt

ca. 17 Monate erwerbstätig. Seit 06.07.2020 ist er bei einer PersonalleasingPrma gemeldet. Eine durchgehende

regelmäßige Beschäftigung kann nicht festgestellt werden.

Im vorliegenden Fall ergaben sich somit keine Hinweise auf eine bereits fortgeschrittene Integration des BF in

Österreich. Der BF hat sein gesamtes Leben bis zur Ausreise in Ghana verbracht, gearbeitet und dort seine

Sozialisation erfahren.

Auch in Anbetracht der strafgerichtlichen Verurteilungen wegen Gewalt gegen seine Gattin kann von einer besonderen

sozialen Verfestigung im Bundesgebiet nicht gesprochen und auch keine positive Zukunftsprognose getroRen werden.

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Verurteilungen spezialpräventiv wirken, da sich der BF trotz
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einer Vorstrafe nicht davon abhalten ließ, erneut einschlägig straffällig zu werden. Außerdem zeigt er keinerlei Reue für

seine Taten.

Bei Gesamtbetrachtung all der oben behandelten Umstände und der Abwägung dieser im Sinne des § 9 BFA-VG ist im

gegenständlichen Fall davon auszugehen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthaltes des BF im

Bundesgebiet das persönliche Interesse des BF am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher durch die

angeordnete Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Die Erlassung einer

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung des BF in seinem Recht auf Privat- und

Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK dar. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen

bzw. nicht vorgebracht worden, dass im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre.

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. war daher spruchgemäß abzuweisen.

Zu Spruchpunkt II.:

Mit der Erlassung der Rückkehrentscheidung ist gemäß § 52 Abs. 9 FPG gleichzeitig festzustellen, ob die Abschiebung

des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist.

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder das 6.

bzw. 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den BetroRenen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder

der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen KonViktes

verbunden wäre.

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme

bestehen, dass dort das Leben des BetroRenen oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität,

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es sei denn, es

bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG unzulässig, solange

ihr die Empfehlung einer vorläuPgen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

entgegensteht.

Im gegenständlichen Fall ist die Zulässigkeit der Abschiebung des BF in seinen Heimatstaat, der in Österreich als

sicherer Herkunftsstaat gilt, gegeben, weil aus den Feststellungen im Bescheid und aus den obigen Erwägungen keine

Gründe vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 Abs. 1 und 2 FPG ergeben

würde, und auch keine entsprechende Empfehlung des EGMR für Ghana besteht.

Im Spruch der Beschwerde wurde aus Versehen auf die Bezeichnung des Staates, in dem die Abschiebung zulässig ist,

vergessen. Daher war die Beschwerde zu diesem Spruchpunkt mit der Maßgabe abzuweisen, dass im Spruch zu stehen

habe, dass die Abschiebung des BF in seinen Heimatstaat Ghana zulässig sei.

Zu Spruchpunkt III:

Gemäß § 53 Abs. 1 FPG kann vom Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung ein Einreiseverbot erlassen werden.

Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum nicht in das

Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten einzureisen, um sich dort aufzuhalten.

Gemäß § 53 Abs. 3 FPG ist dieses gemäß Abs. 1 für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8

auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des

Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öRentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als

bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK

genannten öRentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn ein Drittstaatsangehöriger von einem

Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt

nachgesehenen Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder mindestens einmal wegen auf der gleichen

schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt worden ist;

Die belangte Behörde hat zu Recht festgestellt, dass im konkreten Fall § 53 Abs. 3 Z 1 FPG bei der Verhängung eines

Einreiseverbotes zu prüfen ist.

Im Bescheid hat die Behörde eingehend dargelegt, dass vom BF eine schwerwiegende Gefahr für die öRentliche

Ordnung der Sicherheit ausgeht.

Ist der Tatbestand des § 53 Abs. 3 Z 1 FPG erfüllt, so ist das Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öRentliche
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Ordnung und Sicherheit indiziert (VwGH 27.01.2015, 2013/22/0298; vgl. VwGH 30.07.2014, 2013/22/0281).

Der BF wurde zweimal aufgrund der gleichen schädlichen Neigung, zuletzt zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6

Monaten, von einem Strafgericht verurteilt. Somit ist der Tatbestand des § 53 Abs 3 Z 1 erfüllt.

Das strafbare Verhalten des BF liegt noch nicht so lange zurück, um von einem Wegfall oder auch nur einer

wesentlichen Minderung der vom BF ausgehenden Gefahr ausgehen zu können.

Alleine die HäuPgkeit bzw. die Wiederholung der vom BF gegen seine Gattin begangenen Gewalttätigkeiten lassen es

nicht zu, von einer positiven Zukunftsprognose auszugehen.

Bei Erlassung eines Einreiseverbots ist unter dem Gesichtspunkt des Art. 8 EMRK die Verhältnismäßigkeit am Maßstab

des § 9 BFA-VG zu prüfen. Wird durch ein Einreiseverbot in das Privat- oder Familienleben des Drittstaatsangehörigen

eingegriRen, so ist die Erlassung der Entscheidung demnach nur zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art 8 Abs. 2

EMRK genannten Ziele dringend geboten ist (vgl. VwGH 22.08.2019, Ra 2019/21/0062).

Was die privaten und familiären Interessen des BF betriRt, bleibt festzuhalten, dass der BF, wie bereits ausgeführt

wurde, in Österreich praktisch kein Familienleben führt, da er seine Gattin wiederholt misshandelt hat und diese

nunmehr getrennt leben. Darüber hinaus wurden keine wesentlichen Integrationsschritte beim BF festgestellt.

Der Ansicht der belangten Behörde, dass die Erlassung des Einreiseverbotes zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK

genannten Ziele (Verhinderung strafbarer Handlungen, Schutz der Rechte anderer) dringend geboten sei, steht nichts

entgegen. Das persönliche Interesse des BF wird durch das strafbare Verhalten eben stark gemindert.

Das von der Verwaltungsbehörde erlassene Einreiseverbot ist somit gerechtfertigt und notwendig, um die vom BF

ausgehende Gefährdung der öRentlichen Ordnung und Sicherheit zu verhindern. Es erweist sich sohin dem Grunde

nach als rechtmäßig, jedoch erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Dauer des Einreiseverbots von sieben Jahren

als überschießend.

Bei der Festsetzung der Dauer des Einreiseverbotes ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen (ErläutRV, 1078 BlGNR 24.

GP 29 R. und Art. 11 Abs. 2 Rückführungsrichtlinie). Dabei hat die Behörde das bisherige Verhalten des

Drittstaatsangehörigen zu beurteilen und zu berücksichtigen, ob bzw. inwieweit über die unrechtmäßigen Aufenthalte

als solchen zu erblickende Störung der öRentlichen Ordnung hinaus der weitere Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen

die öRentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder andere in den Art. 8 Abs. 2 EMRK öRentliche Interessen

zuwiderläuft. Bei der Festlegung der Dauer eines Einreiseverbotes ist eine nachvollziehbare Gefährdungsprognose

erforderlich (VwGH 24.05.2013, Zl. Ra 2015/21/0187).

Die von der belangten Behörde erstellte Gefahrenprognose ist grundsätzlich nachvollziehbar. Konkret ist die Gattin

des BF, solange sich dieser in Österreich bePndet, sehr gefährdet, weiter misshandelt zu werden. Daher ist alleine eine

rasche Außerlandesbringung dringend geboten. Darüber hinaus kann ein über mehrere Jahre befristetes

Einreiseverbot für die Mitgliedstaaten dem Gewaltopfer einen Schutz bieten.

Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes sind nunmehr das konkrete Fehlverhalten und der Unrechtsgehalt

der begangenen Straftaten unter Berücksichtigung aller Milderungs- und Erschwerungsgründen, aber auch die

familiären und privaten Umstände des Betroffenen maßgeblich zu berücksichtigen.

Betrachtet man nun die vom BF begangenen Straftaten, für die er verurteilt wurde, so sieht der für die Bestimmung

des Strafrahmens maßgebliche Strafsatz des § 83 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine

Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen vor. Im Falle des § 107b Abs. 1 StGB ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

vorgesehen. Dieser Strafrahmen wurde vom Strafgericht in keinem der Fälle ausgeschöpft. So wurde der BF nicht

einmal zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Die verhängten (bedingten) Freiheitsstrafen liegen somit im

unteren Bereich.

Die Höhe des gegenständlichen Einreiseverbotes von sieben Jahren steht daher nach Ansicht des

Bundesverwaltungsgerichts bei Abwägung aller dargelegten Umstände nicht in angemessener Relation. Allerdings

erweist sich im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung des Gesamtfehlverhaltens des BF eine Herabsetzung des

Einreiseverbotes auf weniger als fünf Jahre als nicht angemessen, zumal das persönliche Fehlverhalten des BF

schwerwiegend ist und von einer Besserung bzw. einer Reue nicht auszugehen ist. Der BF wurde jedoch, trotz der
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VerwerVichkeit seiner Taten, nur zu bedingten Haftstrafen, zuletzt von sechs Monaten, verurteilt. Das

Bundesverwaltungsgericht ist daher der Ansicht, dass ein auf die Dauer von fünf Jahren befristetes Einreiseverbot

angemessen ist.

Aus den dargelegten Gründen war die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides dem Grunde

nach als unbegründet abzuweisen. Die Dauer des Einreiseverbots war spruchgemäß auf fünf Jahre herabzusetzen.

Zu den Spruchpunkten IV. und V.:

Gemäß § 55 Abs. 1a FPG besteht keine Frist für die freiwillige Ausreise für die Fälle einer zurückweisenden

Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG

durchführbar wird.

Gemäß § 18 Abs. 2 BFA-VG ist die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung

abzuerkennen, wenn die sofortige Ausreise des Drittstaatsangehörigen im Interesse der öRentlichen Ordnung oder

Sicherheit erforderlich ist.

Auf Grund des straRälligen Verhaltens des BF gegenüber seiner Gattin stellt ein weiterer Aufenthalt eine massive

Gefahr für die österreichische Rechtsordnung und damit einhergehend für die öRentliche Ordnung und Sicherheit dar.

Eine sofortige Ausreise des BF ist daher dringend erforderlich.

Da die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nicht zu beanstanden ist und im

Beschwerdeverfahren keine substantiellen Gründe für die Zuerkennung einer solchen hervorgekommen sind, war

auch die Beschwerde gegen diese Spruchpunkte des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

Zur mündlichen Verhandlung:

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in

Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass

das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG.

Den Umfang der VerhandlungspVicht aufgrund dieser Bestimmung umschrieb der Verwaltungsgerichtshof in seinem

grundlegenden Erkenntnis vom 28.05.2014, Ra 2014/20/0017, worin die Kriterien für die Annahme eines geklärten

Sachverhaltes folgendermaßen zusammengefasst wurden (vgl. zum grundrechtlichen Gesichtspunkt auch VfGH

14.03.2012, U 466/11, U 1836/11, betreRend die inhaltsgleiche Bestimmung des § 41 Abs. 7 AsylG 2005): „Der für die

rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt muss von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem

ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des

Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweisen. Die

Verwaltungsbehörde muss die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in ihrer

Entscheidung in gesetzmäßiger Weise oRen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht die tragenden

Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des

behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter

Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde

festgestellten Sachverhaltes ebenso außer Betracht bleiben kann wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG

festgelegte Neuerungsverbot verstößt. Auf verfahrensrechtlich festgelegte Besonderheiten ist bei der Beurteilung

Bedacht zu nehmen.“

Auch unter Berücksichtigung der vom VwGH immer wieder postulierten Wichtigkeit (jüngst wieder VwGH 25.01.2018,

Ra 2017/21/0200) der Verschaffung eines persönlichen Eindrucks im Rahmen einer mündlichen Verhandlung, stellt sich

der vorliegende Fall nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes als eindeutiger Fall dar, in dem bei

Berücksichtigung aller zu Gunsten des BF sprechenden Fakten auch dann für ihn kein günstigeres Ergebnis zu

erwarten wäre, wenn sich das Verwaltungsgericht – im vorliegenden Fall erneut - von ihm einen persönlichen Eindruck

verschaffen würde (VwGH 29.06.2017, Ra 2017/21/0068, Rn. 12).

In der Beschwerde wurde ein Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung gestellt. Was das Vorbringen des BF

in der Beschwerde betriRt, so Pndet sich in dieser kein relevantes neues bzw. kein ausreichend konkretes

Tatsachenvorbringen. Auch tritt der BF in der Beschwerde den seitens der Behörde getätigten beweiswürdigenden

Ausführungen nicht in konkreter und substantiierter Weise entgegen. Diesbezüglich ist auf die entsprechenden

Ausführungen in der Beweiswürdigung zu verweisen (vgl. dazu auch VwGH 25.03.2015, Zl. Ra 2014/18/0168; VwGH
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08.09.2017, Zl. Ra 2017/20/0079). Auch sonst hat sich kein Hinweis ergeben, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem BF

im Rahmen einer Verhandlung zu erörtern (vgl. dazu etwa VwGH 26.01.2017, Zl. Ra 2016/21/0233). Somit war der

maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen und sohin eine

Entscheidungsreife im Sinne von § 24 Abs. 2a AsylG 2005 gegeben.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer

Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist

die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen

keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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